
Wahlgremien in den Schulen von Mecklenburg – Vorpommern

Wählt aus Mitgliedern

Sämtliche Gr
Für jedes Mitglie

Vorstand (Vorsitzender, 2
Stellvertreter und mindestens 6 weitere

Mitglieder)

Div. Landesgremien Bundeselternrat

Landeselternrat Mecklenburg – Vorpommern
Bis zu 6 Vertreter aus jedem Kreis können entsandt werden (Die im Kreis jeweils vorhandenen Schularten sollten

berücksichtigt werden.).
Weiterhin können je Kreis bis zu 6 Ersatzvertreter benannt werden.

Schulkonferenz
Mitglieder werden zu einem Drittel durch die

Erziehungsberechtigten gestellt. Ausnahme: Schulen bis zur
Jahrgangsstufe 4  dort sind die Hälfte der Mitglieder

Erziehungsberechtigte

Mitgliederzahl insgesamt bei Schulen bis zu:
300 Schüler  6 Personen
500 Schüler  12 Personen
1000 Schüler  18 Personen
über 1000 Schüler  24 Personen
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2 bis 5 weitere Mitglieder
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